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Bekanntmachung 

über die Auslegung und Unterrichtung der Öffentlichkeit 

zum Planfeststellungsverfahren für das Bauvorhaben 

Eisenbahnknoten Magdeburg, 2. Ausbaustufe, PFA 80 Magdeburg Hbf Umbau Spurplan 

Süd, Ersatzneubau EÜ Hallische Straße 

(Geschäftszeichen: 631ppa/011-2316#002) 

Das Vorhaben hat im Wesentlichen die Erneuerung des Bahnkörpers, die Erneuerung der 

Gleisanlagen, die Erneuerung der Oberleitungsanlagen, den Neubau der Eisenbahnüberführungen 

„Hallische Straße“, den Neubau der Eisenbahnüberführung „Carl-Miller-Straße“ (Strecken 

6403/6404), den Neubau des Bahnsteigs der Verkehrsstation Magdeburg – Hasselbachplatz, die 

Herstellung von Stützwänden, den Bau von Lärmschutzwänden, den Bau von Torsionsbalken, den 

Bau eines Signalauslegers und zwei Signalbrücken sowie die Anpassung der Leit- und 

Sicherungstechnik sowie der Starkstrom- und Telekommunikationsanlagen zum Gegenstand. Es 

bezieht sich auf den südöstlichen Bahnhofskopf des Bf Magdeburg Hbf einschließlich der 

Eisenübahnüberführung „Hallische Straße“ und umfasst die Strecken 6403, 6404, 6434, 6876 und 

6406.  

Das Eisenbahn-Bundesamt führt auf Antrag der DB Netz AG, vom 16.12.2020 für das genannte 

Bauvorhaben das Anhörungsverfahren nach § 73 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in 

Verbindung mit § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) durch. Für das Bauvorhaben 

einschließlich der landschaftspflegerischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden 

Grundstücke in der Stadt Magdeburg beansprucht. Für das Vorhaben wurde festgestellt, dass nach 

§§ 5 ff. Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) eine Verpflichtung zur Durchführung

einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 

Die Vorhabenträgerin hat die entscheidungserheblichen Unterlagen über die Umweltauswirkungen 

des Vorhabens vorgelegt. Das sind insbesondere folgende Unterlagen: 

- Erläuterungsbericht, Planunterlage Nr. 1

- Unterlage Wasserrecht, Planunterlage Nr. 13

- UVP-Bericht, Planunterlage Nr. 14

- Landschaftspflegerischer Begleitplan, einschließlich des Erläuterungsberichts, des

Bestands- und Konfliktplans sowie des Maßnahmenplans, Planunterlage Nr. 15

- Artenschutzfachbeitrag, Planunterlage Nr. 16

- Schalltechnische Untersuchung, Planunterlage Nr. 17

- Erschütterungstechnische Untersuchung, Planunterlage Nr. 18

- Brand- und Katastrophenschutz, Planunterlage Nr. 19

- Geotechnische Berichte, Planunterlage Nr. 20

- Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept Nr. 21

 
Amtsblatt der Landeshauptstadt Magdeburg Nr. 03 vom 21. Januar 2022

 
Seite     15



Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) mit den entscheidungserheblichen Unterlagen liegt in 

der Zeit vom 31.01.2022 bis einschließlich 28.02.2022 (einen Monat) im Baudezernat, 

Stadtplanungsamt Magdeburg, An der Steinkuhle 6 in 39128 Magdeburg, Raum 617 während der 

Dienstzeiten 

 

am Montag von 08:00 bis 15:00 Uhr 

am Dienstag von 08:00 bis 17:30 Uhr 

am Mittwoch von 08:00 bis 15:00 Uhr 

am Donnerstag von 08:00 bis 15:00 Uhr 

am Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr 

 

zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 

Zur Beachtung der gesetzlichen Vorgaben zur Eindämmung des Corona-Virus wird wegen der damit 

verbundenen Zugangsbeschränkungen empfohlen, vor der persönlichen Einsichtnahme in die 

Auslegungsunterlagen telefonisch einen Termin unter der Telefonnummer (0391) 540 5381 

abzustimmen. Durch eine vorherige Terminabstimmung können sämtliche im Zusammenhang mit 

der Einsichtnahme stehenden Abläufe und Hygienevorschriften organisiert werden. 

 

1. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann gemäß § 21 Abs. 2 und 5 

UVPG bis einen Monat nach Ablauf der Auslegungsfrist - bis einschließlich 28.03.2022 - beim 

Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Halle, Ernst-Kamieth-Str. 5, 06112 Halle (Saale), oder 

bei der oben genannten Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung schriftlich oder mündlich zur 

Niederschrift Einwendungen gegen den Plan erheben. 

Nach Ablauf der genannten Frist sind Einwendungen, die nicht auf besonderen 

privatrechtlichen Titeln beruhen, ausgeschlossen (§ 18 Abs. 1 Satz 3 AEG in Verbindung mit 

§ 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG). Einwendungen und Stellungnahmen der Vereinigungen sind 

nach Ablauf dieser Frist ebenfalls ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG). Der 

Einwendungsausschluss beschränkt sich bei Vorhaben, für die eine Pflicht zur 

Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, auf das Verwaltungsverfahren. 

Es wird darauf hingewiesen, dass keine Eingangsbestätigung erfolgt. 

2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der anerkannten 

Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG von der Auslegung des Plans. 

3. Das Eisenbahn-Bundesamt kann auf eine Erörterung der rechtzeitig erhobenen 

Stellungnahmen und Einwendungen verzichten (§ 18a Nr. 1 AEG). Findet ein 

Erörterungstermin statt, wird er ortsüblich bekannt gemacht werden. Ferner werden 

diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, 

von dem Termin gesondert benachrichtigt. Sind mehr als 50 Benachrichtigungen 

vorzunehmen, so können diese durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 

Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch eine 

schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten des Eisenbahn-Bundesamtes zu  
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geben ist. Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn 

verhandelt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungstermins 

beendet. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 

4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen oder Abgabe von 

Stellungnahmen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehende 

Kosten werden nicht erstattet. 

5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde nach 

zu entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem gesonderten 

Entschädigungsverfahren behandelt. 

6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des 

Anhörungsverfahrens durch das Eisenbahn-Bundesamt entschieden. Die Zustellung der 

Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender und anerkannten 

Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG kann durch öffentliche Bekanntmachung 

ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind. 

7. Vom Beginn der Auslegung des Planes an tritt die Veränderungssperre nach § 19 Abs. 1 

AEG in Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt dem Träger des Vorhabens ein 

Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 19 Abs. 3 AEG). 

8. Da für das Vorhaben eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

besteht, wird darauf hingewiesen, dass die ausgelegten Planunterlagen die nach § 19 Abs. 2 

UVPG notwendigen Angaben enthalten und dass die Auslegung der Planunterlagen auch 

der Einbeziehung der Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens gemäß 

§ 18 UVPG dient. 

9. Nähere Hinweise zum Datenschutz in Planfeststellungsverfahren siehe unter 

www.eba.bund.de (Pfad: Themen-Planfeststellung-Anhörungsverfahren-Datenschutzhin-

weis). 

10. Diese Bekanntmachung sowie die zur Einsicht ausgelegten Planunterlagen werden 

zeitgleich mit der Auslegung der Unterlagen in den Gemeinden auch auf der Internetseite 

www.eba.bund.de (Pfad: Themen-Planfeststellung-Anhörungsverfahren-Planfeststellung 

Eisenbahnknoten Magdeburg, 2. Ausbaustufe, PFA 80) und im UVP-Portal www.uvp-

portal.bund.de zugänglich gemacht. 

 

Magdeburg, 19.01.2022 

 

gez. 

Dr. Trümper       Landeshauptstadt Magdeburg   

Oberbürgermeister       Dienstsiegel 
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Jahresabschluss 2020 und Entlastung des Oberbürgermeisters 

Mit der Drucksache DS0462/21 wurde dem Stadtrat am 02.12.2021 der Beschluss über den 
Jahresabschluss der Landeshauptstadt Magdeburg per 31.12.2020 gem. § 120 Abs. 1 Satz 
3 KVG LSA vorgelegt.  

Der Stadtrat beschließt mit 41 Ja-, 0 Neinstimmen und 9 Enthaltungen: 

 Beschluss-Nr. 1238-041(VII)21 

 Der Stadtrat beschließt gemäß § 120 Abs. 1 Satz 4 KVG LSA den geprüften Jahres-
abschluss 2020 mit einer Bilanzsumme von 2.090.871.117,46 EUR. Der Jahresüber-
schuss in Höhe von 2.244.531,86 EUR wird in die außerordentliche Rücklage gemäß
§ 22 Satz 1 in Verbindung mit § 23 Abs. 4 KomHVO LSA passiviert.

 Der Stadtrat erteilt dem Oberbürgermeister gemäß § 120 Abs. 1 Satz 5 KVG LSA für
den Jahresabschluss zum 31.12.2020 (Jahresabschluss 2020) die Entlastung.

Magdeburg, 14. Januar 2022 

gez. 
Dr. Trümper      Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeister  Dienstsiegel 

Amtsblatt der Landeshauptstadt Magdeburg Nr. 03 vom 21. Januar 2022 Seite     18



1. Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht 
 
 
 

 
gez. 
Dr. Trümper                                                                            Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeister                                                                                 Dienstsiegel 
 
 
 
 
 

2. Ersatzbekanntmachung 
 
Hiermit ordne ich die Ersatzbekanntmachung folgender Anlagen der vorstehend bekannt 
gemachten Veröffentlichung an:   
 
Der Jahresabschluss 2020 umfasst: 

- die Vermögensrechnung, 
- die Ergebnisrechnung, 
- die Finanzrechnung, 
- den Anhang zum Jahresabschluss, 
- den Rechenschaftsbericht, 
- die Anlagen zum Jahresabschluss. 
 

Dem Jahresabschluss wird beigefügt: 
- Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses per 31.12.2020 mit Bestätigungs-

vermerk durch das Rechnungsprüfungsamt, 
- die Vollständigkeitserklärung.  
 
 
 

Diese Unterlagen liegen in der Zeit vom 24. Januar – 01. Februar 2022 im Fachbereich Fi-
nanzservice, Julius-Bremer-Straße 8, Zimmer 411, aus und können dort von jeder und jedem 
Interessierten während der Dienststunden eingesehen werden. 

 
 

 
 
Magdeburg, 14. Januar 2022 

 
     
 

gez. 
Dr. Trümper                                                                                Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeister                                                                                  Dienstsiegel 
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Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebes Theater Magdeburg 

Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat in seiner Sitzung am 02.12.2021 unter 
der Beschluss-Nr. 1243-041(VII)21 den Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebes Theater 
Magdeburg beschlossen. 

Der Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebes Theater Magdeburg auf den 31.12.2020 
wird festgestellt: 

1. Feststellung des Jahresabschlusses
1.1. Bilanzsumme 4.713.942,32 € 

1.1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf 
- das Anlagevermögen 3.314.689,68 € 
- das Umlaufvermögen 1.218.889,10 € 

1.1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf 
- das Eigenkapital 2.819.398,59 € 
- den Sonderposten    113.719,83 € 
- die Rückstellungen    549.500,00 € 
- die Verbindlichkeiten    661.888,39 € 

1.2. Jahresgewinn  564.575,17 € 

1.2.1. Summe der Erträge   31.380.169,28 € 
1.2.2. Summe der Aufwendungen  30.815.594,11 € 

2. Behandlung des Jahresgewinns

- Zur Einstellung in Rücklagen  564.575,17 € 

3. Der Theaterbetriebsleiterin Frau Karen Stone wird gemäß § 19 Eigenbetriebsgesetz
Entlastung erteilt.
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Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes des Abschlussprüfers gemäß § 19 Abs. 5 
Eigenbetriebsgesetz 
 
 
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Theater Magdeburg, bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für  das Wirtschafts-
jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Dar-
stellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht des Eigenbetriebes Theater Magdeburg für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2020 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 
Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des 
Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das 
Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und 
 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und 
der Eigenbetriebsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB und § 142 KVG LSA unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist in Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 
Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die 
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – 
beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus 
sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften des 
Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der 
Eigenbetriebsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt zu ermöglichen, um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 
sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den  Vorschriften 
des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 142 KVG LSA unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. 
Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, 
da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können. 
 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts 
relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die 
unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein 
Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebes abzugeben. 
 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhangenden 
Angaben. 
 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebes 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss 
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im 
Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schluss-
folgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks 
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können 
jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr 
fortführen kann. 
 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des 
Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die 
zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens, 
Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. 
 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von er Lage des 
Eigenbetriebes. 
 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender 
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den 
zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten 
bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der 
zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
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Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden 
Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 
einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen. 
 
 
Magdeburg, 07. September 2021 
 
 
 
 
Wagner 
Amtsleiterin 
 
 
 
 
 

 
 
 
gez. 
Dr. Trümper                Landeshauptstadt Magdeburg                                                          
Oberbürgermeister                                                                        Dienstsiegel 
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Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht. 
 
 
 
Magdeburg, den 11.01.2022 
 
 
 
 
gez. 
Dr. Trümper 
Oberbürgermeister 
 
 
 

Ersatzbekanntmachung 
 

 
Hiermit ordne ich die Ersatzbekanntmachung folgender Anlagen der vorstehend bekannt 
gemachten Veröffentlichung an: 
 

- Bilanz 
- Gewinn- und Verlustrechnung 
- Anhang 
- Anlage zum Anhang (Anlagenspiegel) 
- Lagebericht 
- Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

 
 
Die ersatzbekanntgemachten Urkunden  liegen  in der Zeit vom 31.01.2022 bis 07.02.2022           
im Theater Magdeburg,  Universitätsplatz 9 (Bühneneingang Erzberger Str.) aus und können 
dort von jeder und jedem Interessierten während der Dienststunden eingesehen werden. 
 
 
 
Magdeburg, den 11.01.2022 
 
 
 
 
gez. 
Dr. Trümper                Landeshauptstadt Magdeburg                                                          
Oberbürgermeister                                                                        Dienstsiegel 
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